
Absperrmöglichkeit für die 
Heizölzufuhr von der Stelle des 

Notschalters aus erforderlich?1)

Brennstoff-
lagerung in 
Brennstoff-
lagerräumen3)

zulässiges Lagervolumen je Gebäude oder 
Brandabschnitt

zulässiges 
Lagervolumen

R
ec

h
tl

ic
h

 v
er

b
in

d
lic

h
 s

in
d

 a
lle

in
 d

ie
 im

 G
es

et
z-

 u
n

d
 V

er
o

rd
n

u
n

g
sb

la
tt

 v
er

ö
ff

en
tl

ic
h

te
n

 u
n

d
 a

kt
u

el
l g

ü
lt

ig
en

 T
ex

te
. D

ie
 T

ab
el

le
 e

n
th

äl
t 

le
d

ig
lic

h
 e

in
e 

A
u

sw
ah

l d
er

 w
ic

h
ti

g
st

en
 R

eg
el

u
n

g
en

 in
 B

ez
u

g
 a

u
f 

d
ie

 Ö
lh

ei
zu

n
g

.

Lüftungsmöglichkeit erforderlich, wenn Lagervolumen

in Wohnungen bis zu

generell gültig

Abstand Ölgerät zu brennbaren 
Bauteilen

Garagenaufstellung von 
raumluftunabhängigen Ölgeräten 
möglich?

bei beiderseits hinterlüftetem
Strahlungsschutz

wenn Ober�ächentemperatur der 
Feuerstätte < 40 °C

Anmerkungen

Mindestabstände
für die 
Mündung von 
Abgasanlagen

zum First oder

zur Dach�äche oder

Sind nur Leitungen durch Decken und Wände zum 
Betrieb des Raumes sowie Heizrohr-, Wasser- und 
Abwasserleitungen zulässig?

Anforderung an ggf. vorhandene Bodenabläufe?

in Räumen außerhalb von
Wohnungen bis zu

Brennstoff-
lagerung
außerhalb von 
Brennstoff-
lagerräumen

Aufstellräume für Ölgeräte

Aufstellung von Ölgeräten

Anforderung an ggf. vorhandene Bodenabläufe?

Mindestabstände 
zwischen Ölgerät 
und Lageranlage

Beschäumungsmöglichkeit
vom Freien aus, wenn Lagervolumen

Anforderungen der Feuerungsverordnung Bayern

11.11.2007, zuletzt geändert: 07.08.2018

> 100 kW
(§ 5 Abs. 2)

Gefordert wird bei Gesamtnennleistung > 100 kW 
eine Absperrmöglichkeit für die Heizölzufuhr
(§ 5 Abs. 3).

Abstandsmaße lt. Hersteller oder
Mindestabstand 0,4 m oder Nachweis,
dass bei Nennleistung Temperatur an 
brennbaren Bauteilen < 85 °C
(§ 4 Abs. 7)

ja, wenn Ober�ächentemperatur
bei Nennleistung < 300 °C
(§ 4 Abs. 1 Nr. 2)

100 l
(§ 12 Abs. 2 Nr. 1)

1.000 l
(§ 12 Abs. 2 Nr. 2)

5.000 l je Gebäude oder Brandabschnitt2) 
(§ 12 Abs. 2 Nr. 3)

1 m (§ 12 Abs. 3 Nr. 2)

0,5 m
(§ 12 Abs. 3 Nr. 2)

0,1 m
(§ 12 Abs. 3 Nr. 2)

Bei Lagerung in Räumen außerhalb von Wohnungen
bis zu 5.000 l je Gebäude oder Brandabschnitt sind
nur Bodenabläufe mit Heizölsperren zulässig
(§ 12 Abs. 2 Nr. 3).

> 5.000 l ≤ 100.000 l
(§ 11 Abs. 1 Nr. 3)

ja
(§ 11 Abs. 3 Nr. 2)

ja
(§ 11 Abs. 2)

nein

> 5.000 l
(§ 11 Abs. 3 Nr. 1)

> 5.000 l
(§ 11 Abs. 3 Nr. 1)

0,4 m (§ 9 Abs. 1 Nr. 1)

1 m
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1)

0,4 m
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1)

elektrischer Notschalter 
einschließlich Beschilderung
„NOTSCHALTER-FEUERUNG“
ab Gesamtnennleistung

zur Dach�äche bei raumluftunabhängigen Ölgeräten
mit einer Gesamtnennleistung ≤ 50 kW und
Abgasabführung durch Ventilatoren

Beschriftung „HEIZÖLLAGERUNG“ am Zugang des 
Raumes?

1) Gilt, wenn in dem Aufstellraum der Feuerstätte Heizöl gelagert wird oder der Raum für die Heizöllagerung nur
 vom Aufstellraum der Feuerstätte zugänglich ist.

2) Bedingungen für diese Räume: Nutzung nur für z. B. Ölgeräte, keine anderweitige Nutzung und keine
 Öffnungen, ausgenommen Öffnungen für dicht- und selbstschließende Türen, sowie Möglichkeit zur Belüftung
 des Raumes (§ 5 Abs. 1).

3) Wände und Stützen sowie Decken müssen feuerbeständig sein. Öffnungen in Decken und Wänden müssen
 mindestens feuerhemmende und selbstschließende Abschlüsse haben (§ 11 Abs. 2). Die Räume dürfen nicht
 zu anderen Zwecken genutzt werden (§ 11 Abs. 1).

Anforderung der FeuV an die Ölheizung
in Bayern
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Möglichkeit zur Belüftung
und Beschäumung,

z. B. Fenster

Schild 
„HEIZÖLLAGERUNG“

keine anderweitige 
Nutzung, d. h. keine 
Feuerstätte, zulässig

nur Leitungen durch Decken und 
Wände zum Betrieb des Raumes 
sowie Heizrohr-, Wasser- und 
Abwasserleitungen 

Brennstof�agerraum mit einem Lagervolumen > 5.000 Liter (Heizöllagerraum)

Öltank > 5.000 Liter,
≤ 100.000 Liter

FeuV Bayern

Sicherheits-
einrichtung 
gegen 
Aushebern

FeuV Bayern

Möglichkeit 
zur Belüftung

Öltank
brennbare 
Bauteile

Be�nden sich Feuerstätte und Lagerung von > 1.000 l, jedoch ≤ 5.000 l Heizöl 
in einem Raum oder handelt es sich um eine Feuerstätte > 100 kW, darf der 
Aufstellraum nicht anderweitig genutzt werden, ausgenommen zur Aufstellung 
von Wärmepumpen, Blockheizkraftwerken und ortsfesten Verbrennungs-
motoren sowie zur Lagerung von Brennstoffen.

außerhalb ggf. vorhandener Auffangräume vorhandene Bodenabläufe nur mit Heizölsperre

keine Öffnungen gegenüber 
anderen Räumen, außer dicht- 
und selbstschließenden Türen

nur bei Gesamtnennleistung > 100 kW:
– elektrischer Notschalter
– Schild „NOTSCHALTER-FEUERUNG“
– Einrichtung zur Unterbrechung der
 Heizölzufuhr (z.B. Reißleine oder
 Sicherheitseinrichtung gegen    
 Aushebern)

Ölgerät

Mindestabstand 1 m oder 

Strahlungsschutz

max. 5.000 Liter

Mindestabstand 0,4 m oder 
Nachweis, dass bei Nenn-
leistung Temperatur an 
brennbaren Bauteilen < 85 °C 

Sicherheitsein-
richtung gegen 
Aushebern

Für die Verbrennungsluftversorgung ist bei raumluftabhängigem 
Betrieb des Ölgeräts z. B. eine Öffnung ins Freie von ≥ 150 cm² 
erforderlich (zu weiteren Möglichkeiten siehe FeuV); bei 
raumluftunabhängigem Betrieb des Ölgeräts gibt es keine 
Anforderungen.

Gra� k A 8-5 Anforderungen der FeuV Bayern an Aufstellräume für Feuerstätten

Gra� k A 8-6 Anforderungen der FeuV Bayern an Heizöllagerräume

Anforderung der FeuV an die Ölheizung
in Bayern

Anforderung der FeuV an die Ölheizung
in Bayern


